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Ihre Anfrage zur Videosprechstunde Schulpsychologie

Sehr geehrt   

Sie begehren nachfolgende Informationen (Schreibweise wie im Original):

 
   

 

über die gemeinnützige Plattform „Frag den Staat“ haben Sie mittels E-Mail am 

8. November 2022 einen Antrag auf Informationszugang nach §§ 80 ff. HDSIG gestellt, 

der hier unter dem oben rechts angegebenen Aktenzeichen bearbeitet wird.

„1) Ist es zutreffend, dass das Kultusministerium in Zusammenarbeit mit der Landesschü- 

ler*innenvertretung Videosprechstunden für alle weiterführenden Schulen bzw. deren 

Schülerinnen in den kommenden Monaten (ab Dezember 2022) anbietet? Zu welchen 

Terminen werden diese Angebote stattfinden?

Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG) 
hier: Anspruch auf Informationszugang

Luisenplatz 10 65185 Wiesbaden
Telefon (0611)368-0 Telefax (0611)368-2099

E-Mail: poststelle.hkm@kultus.hessen.de
Internet: www.kultusministeriurn.hessen.de

Bürgerbüro 
0611/368-2368

Gütesiegel
Familienfreundlicher
Arbeitgeber
Land Hessen

Mutmaßlich wird hierzu ein Videokonferenzsystem verwendet, das in Verantwortung des 

Kultusministeriums betrieben wird. Nach bisherigen Kenntnissen wird dazu mit dem Auf-

tragsverarbeiter des Angebots bbbserver.de zusammengearbeitet. In den hinterlegten 

Datenschutzerklärungen hieß es hierbei stets: "Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind 

nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich."

Geschäftszeichen 
Bearbeiter
Durchwahl

mailto:poststelle.hkm@kultus.hessen.de
http://www.kultusministeriurn.hessen.de
bbbserver.de
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2) Auf welcher Rechtsgrundlage nach DSGVO Artikel 6 (oder in Verbindung mit diesem) 

wird das Ministerium die personenbeziehbaren Daten der Kinder und Jugendlichen ver-

arbeiten?

Ich bitte um Transparenz zum Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten sowie der Daten-

schutzerklärung zu diesem Punkt für die angefragten VeranstaltungenA/ideokonferenzen 

(durchaus beschwärzt um die für die Beantwortung dieser Anfrage nicht relevanten Teile).

3) Ich bitte um Transparenz zu den Informationen nach DSGVO Artikel 12 ff., in der Form, 

wie das Ministerium sie den Schülerinnen und Erziehungsberechtigten zukommen lässt. 

Ebenso bitte ich um Vorlage der Einwilligungserklärung im Muster, wie sie seitens des 

Ministeriums verwendet wird. Auf welchem Weg werden diese Einwilligungen der Erzie-

hungsberechtigten eingeholt und sicher gestellt, dass es sich um ebendiese Erziehungs-

berechtigten handelt, die einwilligen?

4) Werden Schülerinnen im Rahmen dieser Videosprechstunden die Möglichkeit zu in-

dividuellen, persönlichen Beratungen haben? Auf welcher Rechtsgrundlage gemäß 

DSGVO Artikel 6 werden hierbei personenbezogene Daten - mutmaßlich auch solche 

besonderer Kategorie nach DSGVO Artikel 9 wie Gesundheitsdaten, wenn die Kinder 

diese im Rahmen der Beratung mitteilen - verarbeitet? Mithin dürften sämtliche Daten 

von Kindern einem besonderem Schutzinteresse im Sinne der DSGVO unterliegen, so 

dass die seitens des Kultusministeriums in Anschlag gebrachte Rechtsgrundlage von be-

sonderem Interesse ist.

Da es sich mutmaßlich um die personenbeziehbaren Daten von nicht volljährigen Schü-

lerinnen handelt, müssen Erziehungsberechtigte gemäß DSGVO Artikel 12 ff. vor der 

Datenverarbeitung informiert werden. Im Falle einzuholender Einwilligungen sind es die 

Erziehungsberechtigten, die diese erteilen müssten.

5) Gibt es Gesetze, Verordnungen, Erlasse oder ähnliches, die derartige Beratungsan-

gebote mit digitaler Datenverarbeitung seitens der Schulpsychologie regeln/betreffen?
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6) Wann wurde welche*r Datenschschutzbeauftragte*r betreffend der angefragten Vide-

okonferenzsystemeinsätze seitens des Ministeriums und/oder beteiligten Dritten konsul-

tiert?

7) Ich bitte um Transparenz zu den Schreiben, Informationen, Veröffentlichungen oder 

ähnlichem, die seitens des Kultusministeriums an Schulämter, Schulen, Eltern oder sons-

tige weitergegeben wurden, um die angefragten Veranstaltungen bekannt zu machen 

bzw. zu bewerben.“

Aufgrund des Sachzusammenhangs werden die Fragen zu 1) bis 5) und zu 7) gebündelt 

wie folgt beantwortet:

Als amtlich vorliegende Informationen wird die Bekanntmachung zu den Videosprech-

stunden für alle Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen in Hessen über-

sandt.

Weitere amtliche Informationen liegen nicht vor. Es besteht zudem nach §§ 80 ff. HDSIG 

kein Anspruch auf rechtliche Bewertungen oder Auskünfte.

Zu 6)

Nach § 81 Abs. 1 Nr. 3 HDSIG unterfällt die Tätigkeit des HBDI dem Anwendungsbereich 

der §§ 80 ff. HDSIG nur soweit es um die Wahrnehmung von Verwaltungstätigkeiten geht. 

Daher kann zu Fragestellungen im Zusammenhang mit der aufsichtlichen oder beraten-

den Rolle des Datenschutzbeauftragten kein Informationszugangsanspruch geltend ge-

macht werden.

Zudem wird auf die amtlich vorliegenden Informationen „Datenschutzhinweis zur Nutzung 

des Videokonferenzsystems ,BigBlueButton“‘ (https://schulaemter.hessen.de/daten- 

schutzhinweis-zur-nutzung-des-videokonferenzsystems-bigbluebutton) sowie „Daten-

schutzhinweis im Rahmen der schulpsychologischen Beratung und Diagnostik“ 

(https://schulaemter.hessen.de/schulen-und-lehrkraefte/schulpsychologische-beratung- 

und-praevention/datenschutzhinweis) verwiesen.

https://schulaemter.hessen.de/daten-schutzhinweis-zur-nutzung-des-videokonferenzsystems-bigbluebutton
https://schulaemter.hessen.de/schulen-und-lehrkraefte/schulpsychologische-beratung-und-praevention/datenschutzhinweis
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Für die Bearbeitung Ihres Antrags ist es erforderlich, die personenbezogenen Daten zu 

Ihrer Person zu verarbeiten. Ihre personenbezogenen Daten werden im Rahmen des 

Verfahrens nach §§ 80 ff. HDSIG nur und ausschließlich zu dem Zweck der Bearbeitung 

des Antrags verarbeitet, zu dem die Daten übermittelt wurden. Die Daten werden bei der 

Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung gespeichert und nur für die Bearbeitung Ihres 

Anliegens von den fachlich zuständigen Personen verwendet.

Weitere ausführliche Hinweise zum Datenschutz finden Sie in den Datenschutzhinweisen 

des Hessischen Kultusministeriums (https://kultusministerium.hessen.de/Datenschutz).

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag

Rechtsbehelfsbelehrunq:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage 

beim Verwaltungsgericht Wiesbaden, Mainzer Straße 124, 65189 Wiesbaden, schriftlich 

oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die 

Klage muss den Kläger, als Beklagten das Land Hessen, vertreten durch das Hessische 

Kultusministerium, und den Streitgegenstand bezeichnen. Sie soll einen bestimmten An-

trag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen sollen angegeben werden. Der 

vorliegende Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden.

Bürgerbüro des Hessischen Kultusministeriums

https://kultusministerium.hessen.de/Datenschutz


HESSENHessisches Kultusministerium

Landesschüler*innenvertretung Hessen

Wir freuen uns auf DICH!

Deine Landesschüler*innenvertretung und das Team der Schulpsychologie

Videosprechstunden für alle Schülerinnen und Schüler der weiterfüh-
renden Schulen in Hessen

Bist Du aufgrund Deiner Lebenssituation oder Problemen in der Schule -z.B. wegen anstehen-
der Prüfungen - sehr belastet, unsicher oder ängstlich und weißt nicht, wo Du Hilfe bekommen 
kannst?
Dann könnten die Videosprechstunden, welche das Team der Schulpsychologie zusammen 
mit der Landesschüler*innenvertretung allen Schülerinnen und Schüler der weiterführenden 
Schulen anbieten, genau das Richtige für Dich sein!
Die Videosprechstunden finden an fünf Terminen im laufenden Schuljahr statt, jeweils in der 
Zeit von 15.00 - 17.30 Uhr. Bei jedem Termin kannst Du sofort nach Beitritt zur Videokonferenz 
den Wunsch für ein 4-Augengespräch in einem Breakout-Raum mit einer Schulpsychologin 
oder einem Schulpsychologen anmelden. Zu Beginn der Sprechstunden bieten wir zusätzlich 
jeweils einen Kurzvortrag zu wechselnden Themen an.
Hier die Termine und Themen der Kurzvorträge, zusammen mit den Links / QR Codes zur Vi-
deoplattform BigBlueButton:

Donnerstag, 30.03.2023, 15.00 Uhr - 17.30 Uhr
Kurzvortrag: Erfolgreich die Zeit bis zu den Prüfungen meistern
https://app.bbbserver.de/de/join/091a4274-e935-4ec7-9d09-699aed7fe2b1

Dienstag, 16.05.2023, 15.00 Uhr -17.30 Uhr:
Kurzvortrag: Erfolgreich die Zeit während Prüfungen meistern
https://app.bbbserver.de/de/join/18d2eab9-d62e-428c-a56b-91 d 5916b53c1

E-Mail: poststelle.hkm@kultus.hessen.de
Internet: www.kultusministerium.hessen.de

Dienstag, 06.12.2022, 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr:
Kurzvortrag: Schulpsychologie - Angebote und Kontaktmöglichkeiten
https://app.bbbserver.de/de/join/e36b8161-05fb-4504-9110-045f2d5646da

Mittwoch, 08.02.2023, 15.00 Uhr - 17.30 Uhr
Kurzvortrag: Zielgerichtet für Prüfungen lernen
https://app.bbbserver.de/de/join/22bd36b0-fd79-4d01-bf92-993e6ec024cb

Luisenplatz 10 65185 Wiesbaden
Telefon (0611)368-0 Telefax (0611)368-2099

Montag, 24.04.2023, 15.00 Uhr - 17.30 Uhr
Kurzvortrag: Erfolgreich die Zeit während Prüfungen meistern
https://app.bbbserver.de/de/join/d116a53c-47b5-40ef-8887-76d1599e30e8

Gütesiegel
) Familienfreundlicher
1 Arbeitgeber
J Land Hessen
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